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Bei uns ist definitiv ein Gutachten für Teilleistungsstörungen erforderlich. Ohne Gutachten (oder
ärztliche Bescheinigung) geht gar nichts. Wenn eine durch den Förderplan eine individuelle
Bewertung vorgesehen ist, dann ist das Aussetzen von Bewertungen möglich. Dies muss aber
in den Klassenkonferenzen beschlossen werden.
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